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Gesetz über die Berufsbildung 
(Vom 4.November 1985)') 

Il 

I.  Allgemeines 

§ 1. Dieses Gesetz regelt in Ausführung und Erganzung des Bun- Geliungthereich 
desgesetzes uber die Berufsbildung vom 19. April 1978 *) (Berufsbil- 
dungsgesetz) und des Bundesgesetzes uber die Forderung der Land- 
wirtschaft und die Erhaltung des Bauemstandes vom 3. Oktober 1951 ') 
(Landwirtschaftsgesetz): 

2. die berufliche Grundausbildung; 
3. die berufliche Fort- und Weiterbildung sowie die Umschulung. 

Der Regierungsrat kann das Gesetz ganz oder teilweise auf Berufe 
anwendbar erklaren. die nicht dem Berufsbildungsgesetz*) oder dem 
Landwirtschaftsgesetz') unterstehen. 

Das Gesetz gilt für Lehr- und Anlehrverhaltnisse mit Lehrort im 
Kanton Thurgau. 

1 I .  die Berufsberatung: 

2. I Der Regierungsrat bezeichnet das für den Vollzug zuständige Vollzug 
Departement. 

Die Berufsverbande der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind zur 
Mitwirkung verpflichtet, insbesondere bei den Einfuhrungskursen und 
den Lehrahschlusspriifungen. 

3. I Zur Beratung des Departementes wahlt der Regierungsrat Beniísbildungs- 
eine allgemeine Berufsbildungskommission von hochstens 15 Mitgùe- komss'onen 
dern. 

2Zur Beratung des Departementes in Fragen der landwirtschaftli- 
chen Berufsbildung und zur Mitwirkung im Vollzug wahlt der Regie- 
rungsrat eine landwirtschaftliche Berufsbildungskommission von 
hochstens 15 Mitgliedern. 

Fur landwirtschaftliche Spezialberufe kann der Regierungsrat 
weitere Berufsbildungskommissionen einsetzen. 
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II. Berufswahl 

Berufsberatung 5 4. Der Kanton sorgt fur die Berufsberatung. 

Lehrstellen- 
nachweis. und eine öffentliche Lehrstellenvermittlung. 
vermitlung 

5 .  'Der Kanton sorgt fur einen offentlichen Lehrstellennachweis 

2 Die Lehrmeister sind gehalten, offene Lehrstellen zu melden und Lrhrsielien- 

die Lehrstellenvermittlung zu unterstützen. 

111. Berufliche Grundausbildung 

1. Allgemeine Vorschrifren 

Ausbildung$- 
heuiliigung Bewilligung des Kantons. 

L.ehnverksidiien 

8 6. Zur Ausbildung von Lehrlingen bedurfen Lehrmeister einer 

5 7. I Der Regierungsrat entscheidet über die Anerkennung von 
Lehrwerkstatten im Sinne der bundesrechtlichen Vorschriften uber die 
Berufsbildung. 

?Der  Regierungsrat kann Beiträge an das Schulgeld für Berufsleh- 
ren in Lehrwerkstatten oder an Schulen fur Gestaltung beschliessen, 
sofern im Kanton keine entsprechenden Lehrstellen angeboten werden. 

3Der Kanton kann sich auf Beschluss des Grossen Rates am Bau 
oder Betrieb von Lehrwerkstatten beteiligen. 

4Fur  Berufe mit andauerndem erheblichem Lehrstellenmangel 
kann der Grosse Rat  die Errichtung oder Fuhrung von Lehrwerkstatten 
durch den Kanton beschliessen. 

Krdnhen- 
und  Unfal l -  

5 8. I Der Lehrling hat sich. abweichende Regelung vorbehalten, 

2Die Versicherung gegen die Folgen von Unfall richtet sich nach 

'Im Lehrvertrag ibt zu regeln, wer die Prämien für die Krankenver- 

gegen die Folgen von Krankheit ausreichend zu versichern. 

dem Bundesgesetz uber die Unfallversicherung. 

sicherung und die Nichtberufsunfallversicherung trägt. 

Versicherung 

Ein fuhrungs- 5 9. I Der Kanton unterstützt die von den Berufsverbanden durch- 
zu führenden Ein führungskurse. 

*Sofern im Kanton die Durchführung obligatorischer Einführungs- 
kurse durch Berufsverbände nicht sichergestellt ist, kann der Regie- 
rungsrat dieTeilnahme an anderen, gleichwertigen Kursen anordnen. 

kurse 

Betufshildung 
Betunder ter § 10. Der Kanton fordert die Berufsbildung Behinderter 

r 
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Hauswirt- 
tchariliche 
Ausbildung 

Uneiitgeii Iich- 
keit 

iiosten von 
Lrhrnutteln und 
Schulinatznd 

üeiirage an 
Fahrt kosten 

Schuljdhr 

Rrnifsschui. 
lehrer 

Obligaionsche 
Lehrmittel 

Freilacher. 
Stutzkurse 

Stundenplane 

ZFur den Besuch von Freifachern und Stiitzkursen kann der Regie- 

J Der Regierungsrat bestimmt. welchen Berufsschulen eine Berufs- 
rungsrat besondere Regelungen treffen. 

mittelschule angegliedert wird; er regelt die Zuteilung der Schuler. 

$ 17. 'Der  Regierungsrat regelt die Organisation des Berufsschul- 
unterrichtes für hauswirtschaftliche Berufe. 

Er kann Schulgemeinden verpflichten, die notwendigen Einrich- 
tungen für den Unterricht und die Lehrabschlussprufungen unentgelt- 
lich zur Verfügung zu stellen. 

'Der Kanton kann auf Beschluss des Grossen Rates eine Fach- 
schule fur hauswirtschaftliche Berufe führen. ) 

$ 18. Der Unterricht an Berufsschulen, Berufsmittelschulen. in 
Freifachern und Stutzkursen ist fur den Lehrling unentgeltlich. 

$ 19. Personliche Lehrmittel und Schulmaterialien gehen zu Lasten 
des Lehrlings. Der Lehrmeister kann diese Kosten im Lehrvertrag ganz 
oder teilweise ubernehmen. 

5 20. Der Kanton kann Lehrlingen. die fur den Besuch der Berufs- 
schule oder von interkantonalen Fachkursen erhebliche Distanzen zu- 
rucklegen inussen. einen Beitrag an die Fahrtkosten ausrichten. 

$ 21. 'Das Schuljahr umfasst in der Regel 40. ausnahmsweise 41 

'Der Regierungsrat legt Beginn und Ende des Schuljahres sowie die 

'Er regelt die Ferien. 

Unternchtswochen. 

schulfreien Tage fest. 

5 22. 'Der Regierungsrat regelt die Wahlbarkeit sowie die Anstel- 

Das Departement entscheidet uber die Errichtung und Aufhebung 
lungs- und Besoldungsbedingungen der Berufsschullehrer. 

von Iiauptamtlicheii Lehrstellen. 

$ 23. Das Departement kann Lehrmittel obligatorisch erklaren. 

$24.  Die Berufsschulen sind im Rahmen ihrer Moglichkeiten ver- 
pflichtet, Freifächer und Stützkurse anzubieten. 

$ 25. Die Stundenplane sind so zu gestalten, dass der Lehrling pro 
Schultag in der Regel nicht mehr als neun Lektionen, Turnen, Freifa- 
cher und Stutzkurse eingeschlossen, zu besuchen hat. 
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26. I Der Regierungsrat legt den Rahmen für die Schulerzahlen Org.iniwiinn 
pro Klasse fest und stellt die GruridsatLe fur das Absenzen- und Lisi-  
plinarwesen sowie fur das Ausstellen von Zeugnissen auf. 

Er regelt das Rechnungswesen. den schularztlichen Dienst und das 
Berufsschuliiispektorat. 

3. Prifungen 

§ 27. 'Die Lehrabschlussprüfungen werden von kantonalen Pru- Lehrahtctùuss- 
fungskommissionen durchgeführt, soweit nicht der Bund einen Berufs- ~'~",",,,, 

I verband damit beauftragt hat. 
?Der Regierungsrat regelt die Wahl der kantonalen Prüfungskom- 

missionen sowie die Vertretung des Kantons in den Kommissionen voi1 
Verbanden. die vom Bund beauftragt sind. 

'Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie Kanton und Berufsschulen 
müssen in den Prufungskommssionen angemessen vertreten sein. 

3 28. I Der Regieruiigsrat regelt die Durchfuhrung der Lehrab- Lehrahsch1us~- 
prufungen 

?Die Berufsschulen haben ihre Raunilichkeiten und Einrichtungen 
whlussprufungen. 

unentgeltlich zur Verfugung zu steilen. 
Die Lehrabschlussprüfung ist für die Pruflinge unentgeltlich. 

3 29. [Zwischenprufungen sind in der Regel durchzuführen. sofern 
I .  Betriebe erstmals Lehrlinge ausbilden; 
2. die betneblichen oder personellen Verhaltnisse eines Lehrbetriebes 

sich wesentlich gearidert haben; 
3. Mangel in der Ausbildung festgestellt werden. 
Die Kosten trágt der Lehrbetrieb. 

*Stellt eine der Vertragsparteien aus anderen Grunden das Begeh- 
ren uni Durchfuhrung einer Zwischenprüfung. trágt sie die Kosten. 

Die Vorschriften uber die Lehrabschlussprüfung gelten sinnge- 
mass. 

Zwiwhrn- 
prufungen 

1 

5 30. Der Regierungsrat regelt die Wahl der Prufungsexperten. Pnifuiigs- 
Die Berufsschullehrer sind verpflichtet, bei Vorbereitung und Ab- "perten 

'Besteht Mangel an Experten, konnen Lehrmeister oder deren Mit- 
nahiiie der Lehrabschlusspnifungen mitzuwirken. 

arbeiter zur Expertentatigkeit verpflichtet werden. 

3 3 i .  Prufungsexperten sind verpflichtet, Aus- oder Weiterbil- Exprrtenkurse 
diingskurse zu besuchen. 
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4. Arilelire 

Grundlagen 

Hnchstzahl ron 
Lehrlingen und 
Anlehrlingen 

Grundsatz 

Kurse. Ver- 
anmltungen 

Benutzung von 
Raumrn oder 
Einrichtungen 

üeieiligung 
und Beitrage 
de\ K m i » n >  

Trager 

5 32. Die Vorschriften dieses Gesetzes insbesondere die $ 5  6. 8, I I ,  
12,16. 18.19,20.23,25 und 26 gelten sinngemass auch fur  die Anlehre. 

5 33. Die Hochstzahl der Lehrlinge, die in einem Betrieb in demsel- 
ben Beruf gleichzeitig ausgebildet werden dürfen, schliesst Lehrlinge 
und Anlehrlinge ein. Anlehrlinge werden demjenigen Lehrberuf zuge- 
rechnet. der dem Anlehrberuf am nächsten kommt. 

IV. Berufliche Fort- und Weiterbildung, Umschulung 

$ 34. I Der Kanton fördert die berufliche Fort- und Weiterbildung. 
2Er unterstützt die Umschulung. 

§ 35. I Die Durchfuhrung von Kursen oder Veranstaltungen zur 
beruflichen Fort- oder Weiterbildung sowie zur Umschulung obliegt 
den Berufsschulen und Berufsverbänden. 

*Der Regierungsrat kann die Berufsschulen zur Durchfuhrung von 
Kursen verpflichten. 

5 36. 'Die Berufsschulen sind verpflichtet, ihre Räume und Ein- 
richtungen Berufsverbanden oder Organisationen, die keinen Erwerbs- 
Zweck verfolgen, gegen angemessene Entschadigung zur Verfugung zu 
stellen, soweit dadurch der berufliche Unterricht nicht beeintrachtigt 
wird und von der Berufsschule nicht ahnliche Kurse oder Veranstal- 
tungen angeboten werden. 

2Diese Regelung gilt auch für Raume oder Einrichtungen von Be- 
rufsverbinden, sofern Kantonsbeiträge geleistet worden sind. 

5 37. IDer Kanton kann sich an Institutionen der Fort- oder Wei- 
terbildung sowie der Umschulung beteiligen oder daran Beitrage 
leisten. 

ZDer Regierungsrat kann Beitrage an das Schulgeld von Institutio- 
nen der Fort- oder Weiterbildung sowie der Umschulung beschliessen. 

V. Landwirtschaftliche Berufsbildung 

5 38. 'Der Kanton ist Trager der landwirtschaftlichen Berufsbil- 
dung. 

2Der Regierungsrat kann vom Bund anerkannte landwirtschaftliche 
Hauptvereine oder andere Korperschaften mit der landwirtschaftlichen 
Berufsbildung beauftragen oder als deren Träger anerkennen. 

6 
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3 39. I Die laiidwirtschaftlichen Berufsschulen vermitteln den Landwirt- 
Lehrlingen berufskundlichen und allgenieinbildenden Unterricht. 

Die Priniarschulgemeinden der Lehrorte tragen die nach Abzug 
der Bundes- und Kantonsbeitrage verbleibenden Kosten. 

.1 Die Schulgemeinden sind verpflichtet, den landwirtschaftlichen 
Berufsschulen die fur den Unterricht notwendigen Schulraume, soweit 
vorhanden, unentgeltlich zur Verfugung zu stellen. 

Der Regierungsrat regelt die Sctiulorganisation und den Unter- 
richt sowie die Aufnahme von in der Landwirtschaft tatigen Jugendli- 
chen. die keine Berufslehre absolvieren. 

~ ~ ~ ~ ~ ; S h ; i e n  

40. 'Der Kanton fuhrt die landwirtschaftliche Fach- und bauer- Lsndwirt- ' Iiche Haushaltungsschule Arenenberg sowie ihr unterstellte landwirt- ","~~~;l~~"g5- 

schuftliche Beratungsdienste und Zentralstellen. Tcllule 
Der Regierungsrat regelt Organisation und Unterricht. Er be- 

stimmt eine Aufsichtskommission. 

1 
2. 
_. 3 

4 

3Die Aufgaben der Schule sind: 
Erteilung des Fachunterrichtes im Beruf des Landwirtes; 
Fuhrung der bauerlichen Haushaltungskurse; 
Durchfuhrung von Vorbereitungskursen fur die Bauerinnenpru- 
fung; 
Durchfuhrung von Kursen zur beruflichen Fort- oder Weiterbil- 
dung. 

4Die Aufgaben der landwirtschaftlichen Beratungsdienste und 
Zentralstellen richten sich nach den Bundesvorschriften. 

und Zentralstellen weitere Aufgaben ubertragen. 
Der Regierungsrat kann der Schule sowie den Beratungsdiensten 

4 41. Besteht Mangel an Aushildungsplatzen. kann der Regie- Miingel 3n 
rungsrat beschliessen, Filialklassen im Kanton zu fuhren oder bei Be- ~ ~ ~ ~ ~ ) l d u n g s -  
such ausserkantonaler Fachschulen das Schulgeld ganz oder teilweise 
durch den Kanton zu úbernehmen. 

4 42. I An der Landwirtschafts- und Haushaltungsschule Arenen- K«iivikt 

berg wird ein Konvikt geführt. Der Regierungsrat regelt die Aufnah- 
niehedingungen und legt die Taxen fest. 

I 

Die Schuler konnen verpflichtet werden. im Konvikt zu wohnen. 

5 43. Der Kanton kann sich an Berufs- oder Fachschulen für land- Schiilrnfurland- 

~~~:b"' wirtschaftliche Spezialberufe beteiligen oder daran Beiträge leisten. 

5 44. 'Die $ 5  2 Absatz 2, 7, 9, 13 bis 17, 21, 27. 29, 32, 33 und 49 Anwendbarkeit 
dieses Gesetzes gelten für die landwirtschaftliche Berufsbildung $: $':::ETie 
nicht. 
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Kanion 

Kaniunsbeiirage 
d n  Schul- und 
Kursiragrr 

Gewahrung 
und Bemessung 
der Beiirage 

Schulgeld 
ausaerkanronaler 
Bemfsschiilrn 

*Die übrigen Bestimmungen sind sinngemäss anwendbar, soweit 
nicht Vorschriften dieses Gesetzes entgegenstehen. 

VI. Finanzierung 

45. Der Kanton tragt die nach Abzug aller Beiträge verbleiben- 
den Kosten für 
1. die kantonale Berufsberatung; 
2. die Landwirtschafts- und Haushaltungsschule Arenenberg sowie 

die landwirtschaftlichen Beratungsdienste und Zentralstellen; 
3. die kantonale Fachschule für Hauswirtschaftsberufe; 
4. den Unterricht an Berufs- und Fachschulen der landwirtschaftli- 

chen Spezialberufe; 
5.  die Lehrabschluss-, Fahigkeits-. Bauerinnen- und Haushaltleiterin- 

nenprüfuiig; 
6. die Aus- und Weiterbildung der Prufungsexperten; 
7. die Fahrtentschadigungen an Lehrlinge; 
8. die vom Kanton oder in seinem Auftrag durchgeführten obligatori- 

schen Lehrmeisterkurse. 

5 46. I Der Kantonsbeitrag betragt 40 bis 60% der Aufwendungen 
fur 
1. Berufsschulen gemass $ 5  13, 17 und 39 sowie Berufsmittelschulen; 
2. Kurse für Angelernte; 
3. höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschulen sowie Techniker- 

schulen. 

*Der Kantonsbeitrag betragt 35 bis 50% der Aufwendungen fur  
i .  Einfuhrungskurse; 
2. Veranstaltungen der beruflichen Fort- und Weiterbildung sowie der 

Umschulung; 
3. Lehrwerkstatten. 

Der Kantonsbeitrag betragt bis 60% der Aufwendungen fur andere 
Massnahmen, die der Forderung der Berufsbildung dienen. 

5 47. I Der Regierungsrat regelt die weiteren Voraussetzungen zur 
Gewahrung von Beiträgen, die anrechenbaren Aufwendungen und die 
Hohe des Beitragssatzes im Rahmen von 5 46. 

2Beiträge können gekürzt oder verweigert werden, sofern der Emp- 
fänger Vorschriften uber die Berufsbildung verletzt. 

48. Der Kanton und die Primarschulgemeinden der Lehrorte tra- 
gen zu gleichen Teilen das Schulgeld sowie die Kosten des schulärztli- 

8 



Beriifshildung- G 412.11 

chen Dienstes für Lehrlinge. die ausserhalb des Kantons Berufsschulen, 
Berufsiiuttelschulen oder interkantonale Fachkurse besuchen. 

3 49. Die Trager der Berufsschulen kommen für die Kosten von Schultrager 
Bereitstellung und Unterhalt der Berufsschulbauten auf, soweit diese 
Kosten nicht von Bund oder Kanton ubernommen werden. 

I 
5 S O .  I Die Pnmarschulgemeinden der Lehrorte tragen die unmit- Pninartchul- 

telbaren Kosten des Berufsschulbetnebes und des schulärztlichen gemeinden 
Dienstes, soweit diese Kosten nicht von Bund oder Kanton ubernom- 
men werden. 

?Aufwendungen fur freiwillige Leistungen der Berufsschule, für die 
berufliche Fort- oder Weiterbildung sowie für die Umschulung gelten 
nicht als Kosten im Sinne von Absatz I .  

Auf Verlangen der Schultrager haben die Primarschulgemeinden 
der Lehrorte nach Ablauf des ersten Schulsemesters Teilzahlungen bis 
zu drei Vierteln des mutmasslichen Jahresbeitrages zu leisten. 

i 

3 5 I .  I Die Lehrmeister tragen die Kosten von Einführungskursen Lehrmeister 
oder Kursen gemass 1 9 Absatz 2. soweit diese nicht von Bund oder 
Kanton übernommen werden. 

2Sie leisten einen angemessenen Beitrag an die Kosten der Lehr- 
meisterkurse. 

I n  Berufen, bei denen die Lehrabschlusspriifungen einen grossen 
Aufwand verursachen. kbnnen die Lehrmeister zu Beiträgen an die Ko- 
sten herangezogen werden. 

VIL ubergangs- und Schlussbestimmungen 

52. Innert zwei Jahren sind die Berufsschulrrglemente den neuen Anpassungs- 
Vorschnften anzupassen und die Kommissionen neu zu bestellen. 

3 53. 'Gegen Entscheide des zustandigen Amtes, der Prüfungs- Rechtsmittel 
konimissionen. der Kurskommissionen für die Durchführung von Ein- 
fuhrungskursen. der landwirtschaftlichen Benifsbildungskommissio- 
nen sowie der obersten Schulorgane kann beim Departement Rekurs 
erhoben werden. 

?Der Rekurs ist auch zulassig gegen Noten von Berufs- oder Fach- 
schulen, soweit sie für eine Schlussnote der Lehrabschluss- oder Fahig- 
keitsprüfung berucksichtigt werden. In diesen Fällen entscheidet das 
Departement endgultig. 

'Alle weiteren Entscheide des Departementes unterliegen der Be- 
schwerde an das Verwaltungsgericht. 

J 
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